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Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §135;

Rechtssatz

Von der Abgabenbehörde wird ein Verspätungszuschlag zu Recht festgesetzt, wenn der Abgabep8ichtige zwar das

unterschriebene Einkommensteuerformular für ein bestimmtes Abgabenjahr beim zuständigen Finanzamt einreicht,

darin jedoch keinerlei Angaben über Art bzw Höhe seiner Einkünfte macht. Denn von der Erfüllung der Verp8ichtung

zur Einreichung einer Abgabenerklärung kann nur dann gesprochen werden, wenn der Abgabenbehörde

Informationen von substantiellem Gehalt übermittelt werden, die ihr ein erstes Bild über Steuersubjekt und

Steuergegenstand sowie über Art und ungefähres Ausmaß der festzusetzenden Abgabe verscha=en (Hinweis Stoll,

Bundesabgabenordnung, Handbuch, S 327).
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